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Meine Damen und Herren, damit ist der Tagesord-
nungspunkt 6 erledigt. 

Wir kommen zu: 

7 Mitteilung nach § 15 des Abgeordnetengeset-
zes NRW 

Unterrichtung 
durch die Präsidentin 
des Landtags 
zur Befassung 
Drucksache 14/9403 

In Verbindung mit: 

Änderungsgesetz zum Fünften Gesetz zur 
Änderung des Abgeordnetengesetzes 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 14/9471 

erste Lesung 

Wir beginnen mit der Diskussion, und ich gebe 
Herrn Biesenbach von der CDU-Fraktion das Wort. 

Peter Biesenbach (CDU): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen, liebe Kollegen! Die Diskussion um die 
Vergütung hat eine lange Tradition, auch im Land-
tag. Das war der Grund für uns alle, in der letzten 
Legislaturperiode ein neues Vergütungssystem 
einzuführen, das eine breite Zustimmung auch über 
Nordrhein-Westfalen hinaus gefunden hat. 

Mir sei aber an dieser Stelle ein kleiner Exkurs ges-
tattet. Die Hoffnung, unser neues Vergütungssys-
tem schützte uns vor Fehlinterpretationen, vor Miss-
verständnis oder vor bewussten Attacken, hat ge-
trogen. Die gefühlten Erwartungen sind leider nicht 
erfüllt worden. 

Deshalb haben wir uns Ende des vergangenen 
Jahres in einem zweiten Schritt entschlossen, noch 
mehr Transparenz und noch mehr Rationalität in 
das Verfahren zu bringen. 

Wir haben das aus dem Wissen um unsere beson-
dere Pflicht heraus getan, hier eine Begründung zu 
liefern, die nachvollziehbar ist, weil es um unsere 
eigene Vergütung geht und nicht um Leistungen an 
Dritte. Unter breiter öffentlicher Begleitung und Kritik 
haben wir am 6. Dezember letzten Jahres miteinan-
der, im Einvernehmen aller Fraktionen, die neue 
Regelung geschaffen, die es heute ein klein wenig 
zu ändern gilt. 

Ich stelle fest, dass auch aus der Diskussion er-
kennbar ist, dass viele Betrachter wie auch Vertreter 

von Verbänden noch nicht nachvollzogen haben, 
dass die Höhe der Vergütung durch den Wegfall 
steuerfreier Pauschalen und durch kommode Al-
tersvorsorge erkauft ist. 

Ich weiß von vielen Kolleginnen und Kollegen hier 
aus dem Landtag, dass sie mit dem neuen System 
real deutlich weniger Geld bekommen, als sie vor-
her hatten. Ich stelle weiterhin fest, dass der Zu-
wachs in zahlreichen anderen Parlamenten deutlich 
höher ausfällt als das, was wir jetzt für 2010 be-
schließen. Ich stelle fest, dass die Tarifverträge in 
der Regel höhere Abschlüsse enthielten als das, 
was wir jetzt beschließen wollen. Es bleibt weiterhin 
festzuhalten, dass wir nur nachvollziehen, was sich 
vorher im Alltagsleben vieler Mitbürgerinnen und 
Mitbürger abgespielt hat. Ich stelle weiterhin fest, 
dass sowohl der aktuelle Rentenwert als auch die 
Regelleistungen für Empfänger von Sozialhilfe und 
Arbeitslosengeld II einbezogen wurden, und das 
auch unter den Aspekten der Gerechtigkeit, die 
damit verbunden sind. 

Ich sage frank und frei, dass die meisten meiner 
Kolleginnen und Kollegen bedauern, dass wir von 
der im Dezember letzten Jahres gefundenen Rege-
lung jetzt schon wieder abweichen. Allerdings sind 
wir bereit, dem heutigen Vorschlag der Gesetzes-
änderung zuzustimmen, weil es Tradition in diesem 
Parlament ist, die Frage der Vergütung für uns alle 
in einem möglichst breiten Konsens zu entscheiden. 
Deswegen stimmen wir der gefundenen Lösung zu 
und werden empfehlen, am Freitag in der zweiten 
Lesung die Änderung nachzuvollziehen, unsere 
Änderung vorzunehmen und damit für dieses Jahr 
die Frage zu klären. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, 
Herr Biesenbach. – Für die SPD spricht nun die 
Kollegin Gödecke. 

Carina Gödecke (SPD): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Zieht man einen Ver-
gleich mit den anderen Parlamenten in Deutsch-
land, so kann man mit Fug und Recht davon spre-
chen, dass wir in Nordrhein-Westfalen ein einzigar-
tiges und einmaliges Abgeordnetengesetz haben. 

Unsere Regelungen zur Abgeordnetenentschädi-
gung sind klar, für jeden nachvollziehbar und vor-
bildlich. Vor allem deshalb vorbildlich, weil seit Be-
ginn dieser Legislaturperiode alle mandatsbedingten 
Ausgaben und die Altersversorgung von uns Abge-
ordneten selbst getragen werden. Das heißt, in 
Nordrhein-Westfalen gibt es keinerlei steuerfreie 
Pauschalen mehr. Damit sind in Nordrhein-
Westfalen die Landtagsabgeordneten allen anderen 
Steuerbürgern gleichgestellt. Das ist zweifelsohne 
auch gut und richtig. 
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Gleichgestellt zu sein ist allerdings keine Einbahn-
straße. Aus diesem Grund war und ist es genauso 
richtig, dass wir unser Gesetz weiterentwickelt ha-
ben und im letzten Jahr auch die Anpassung der 
Abgeordnetenbezüge dem Grunde und der Höhe 
nach gesetzlich geregelt haben. 

Wie wir alle wissen und mithilfe des § 15 des Ge-
setzes nachprüfen können, sollen die Bezüge jähr-
lich nach einem klar definierten Index und nach 
vorheriger Behandlung hier im Plenum angepasst 
werden. Der Anpassungsbetrag setzt sich aus ver-
schiedenen, objektiv nachvollziehbaren Faktoren 
der Einkommenssteigerung unterschiedlicher Be-
rufsgruppen und der Veränderung der Lebenshal-
tungskosten zusammen und wird in einem Bericht 
der Präsidentin veröffentlicht. 

Vor wenigen Tagen nun hat die Präsidentin zum 
ersten Mal dem Parlament einen Anpassungsbe-
richt neuer Art vorgelegt. Aufgrund der Datenlage 
hat sie einen Anpassungsbetrag von 2,28 % oder 
223 € vorgeschlagen. Folgt man diesem Bericht, so 
würden die Diäten zum 1. Juli dieses Jahres von 
9.756 € auf 9.979 € steigen. 

In meiner Fraktion sind alle Abgeordneten grund-
sätzlich sicher, dass es richtig ist, die Anpassung 
der eigenen Bezüge an die allgemeine Lohnent-
wicklung zu koppeln. Ebenso sind wir sicher, dass 
die vorgeschlagene Erhöhung vertretbar ist, da sie 
aus nachprüfbaren und objektiven Kriterien errech-
net wird und keinesfalls irgendetwas mit Willkür 
oder Selbstbedienung zu tun hat. 

Der Vorschlag, die Diäten um 2,28 % anzupassen, 
ist nicht etwa unanständig oder überbordend, son-
dern maßvoll und nachvollziehbar. Darin bestätigt 
uns letztlich auch der Bund der Steuerzahler, der 
gerade die Abgeordneten besonders kritisch ins 
Visier nimmt. 

Aber – das ist das Wesen politischer Entscheidun-
gen und Abwägungsprozesse – nicht alles, was 
richtig ist, kann, sollte oder darf zu jedem Zeitpunkt 
ohne Diskussion und erneute Bewertung 1:1 umge-
setzt werden. Neben den Konsequenzen einer Ent-
scheidung sind auch immer ihre Rahmenbedingun-
gen zu sehen. 

Aus diesem Grund hat es in meiner Fraktion eine 
intensive und differenzierte Diskussion über die 
Frage der Anpassung der Diäten, der Vorbildfunkti-
on, die wir als Abgeordnete besitzen bzw. zuge-
sprochen bekommen, und über die Realität auf dem 
Arbeitsmarkt um uns herum gegeben. Am Ende 
dieser Diskussion hat die SPD-Fraktion deshalb 
zwei Dinge entschieden: 

erstens. im Hinblick auf unsere Abgeordnetenzah-
lung das Richtige zu tun und  

zweitens. zugleich unsere besondere Rolle und die 
daraus erwachsende Verantwortung, dass wir 
selbst und niemand anderes über unsere Bezüge 

entscheiden müssen, nicht aus dem Auge zu verlie-
ren.  

Gerade um die vorhandene öffentliche Akzeptanz 
für unser Abgeordnetenrecht einschließlich der In-
dexierungsregelung nicht zu beschädigen, schlagen 
wir daher vor, die Anpassung der Diäten nach den 
Kriterien des Gesetzes zu ermitteln und zu be-
schließen, die Anpassung selbst aber um ein halbes 
Jahr zu verschieben und die Erhöhung erst zum 
1. Januar 2010 vorzunehmen. 

Mit dieser Änderung, die als Gesetzentwurf von drei 
Fraktionen vorgeschlagen und sicherlich später mit 
einer noch größeren Mehrheit verabschiedet wird, 
sagen wir noch einmal ausdrücklich Ja zu der Ver-
änderung aus dem letzten Jahr. Die Abgeordneten-
bezüge bleiben über die Indexierung an die allge-
meine Lohn- und Einkommenssteigerung gekoppelt. 
Wir erhalten die Möglichkeit, nachvollziehen zu 
können, was für die Bürgerinnen und Bürger bereits 
im jeweiligen Vorjahr Einkommensrealität geworden 
ist. 

Gleichzeitig zeigen wir mit der heutigen Entschei-
dung, dass wir als Abgeordnete keinesfalls in einem 
Glaskasten sitzen und arbeiten, sondern die aktuel-
le Lebensrealität einschließlich der Ängste vor Ar-
beitslosigkeit, den von vielen bereits geleisteten 
Verzichten auf Einkommensanteile oder Einkom-
menssteigerungen, der Kurzarbeit mit all ihren Fol-
gen oder sogar der Insolvenzen aus der Sicht der 
Menschen wahrnehmen. 

Wir wissen um unsere politische Verantwortung als 
Landtagsabgeordnete und werden deshalb die An-
passung erst zum 1. Januar 2010 vornehmen. Das 
ist eine Entscheidung, die in unserer Fraktion von 
einer sehr großen Mehrheit getragen wird und für 
die ich noch einmal ganz intensiv werbe. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, 
Frau Gödecke. – Für die FDP-Fraktion spricht nun 
Herr Witzel. 

Ralf Witzel (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Die FDP-
Landtagsfraktion unterstützt einstimmig den Vor-
schlag des Bundes der Steuerzahler, die Diätener-
höhung um ein halbes Jahr auf den 1. Januar 2010 
zu verschieben. Deshalb freuen wir uns, dass eine 
entsprechende Antragsinitiative zustande gekom-
men ist. 

(Zuruf von Gerd Stüttgen [SPD]) 

In Zeiten, in denen wir von den Beschäftigten bei 
Opel, Arcandor und an anderen Stellen in unserem 
Land zu Recht erwarten, dass man angesichts der 
Krise auch Verzicht übt, steht es uns gut an, bei der 
Verschuldungslage des Landes ein solches Zeichen 
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zu setzen. Insofern unterstützen wir den Antrag und 
begrüßen das gemeinsame Vorgehen von CDU, 
SPD und FDP in dieser Frage. – Vielen Dank. 

(Beifall von FDP und CDU) 

Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, 
Herr Witzel. – Herr Remmel spricht nun für die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist in 
der Tat eine der unangenehmsten Aufgaben, dass 
das Parlament, dass wir als Abgeordnete selber 
über unsere Bezüge befinden müssen. Das hat uns 
das Verfassungsgericht aufgegeben. Ich finde, auch 
die Debatte, die wir in den letzten Wochen in den 
Fraktionen, aber auch in der Öffentlichkeit geführt 
haben, hat gezeigt, dass es gut so ist, dass wir die-
se Diskussion selber führen müssen, auch wenn sie 
unangenehm ist. 

Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine sehr trans-
parente Diätenregelung, die bundesweit gelobt wird. 
Wir haben diese transparente Regelung im letzten 
Jahr durch eine sehr offene und transparente Be-
rechnung von Anhebungen ergänzt. Dies wird von 
allen Mitgliedern meiner Fraktion nicht bestritten. 
Das Verfahren und seine Grundlagen werden aus-
drücklich anerkannt, gelobt und sollen fortgeschrie-
ben werden. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Allerdings gab es mit dem Ergebnis, dass wir heute 
diesen Gesetzentwurf haben, eine Debatte über die 
Frage, ob es trotz der Neuregelung im Dezember 
richtig ist, zum jetzigen Zeitpunkt eine Erhöhung 
vorzunehmen. Dabei waren die Abwägungen und 
Argumente auf beiden Seiten sehr ernsthaft. Ich 
gehe davon aus, dass diese Diskussion auch in den 
anderen Fraktionen so geführt worden ist. 

Deshalb hätten wir uns gewünscht, dass wir heute 
die Meinungen jenseits der Fraktionsgrenzen hätten 
austauschen können. Wir werden jedenfalls folgen-
dermaßen verfahren: Ein großer Teil meiner Frakti-
on wird dem Gesetzentwurf aller Voraussicht nach 
zustimmen. Ein kleinerer Teil meiner Fraktion wird 
ihm mit Argumenten, die ich auch nachvollziehen 
kann, nicht zustimmen. Diese Argumente lauten: 

Wir sind in einer Zeit, in der wir über die Wirtschafts- 
und Finanzkrise reden, in der die Arbeitslosigkeit 
zunimmt, in der es schwierig ist, öffentlich zu be-
gründen, eine solche Erhöhung vorzunehmen. Es 
ist schwer zu begründen, den Abgeordneten Ent-
schädigungen zu erhöhen, andererseits aber Glei-
ches beispielsweise nicht mit den Sätzen für 
Hartz IV bei Kindern zu tun. Diese Argumente sind 
sehr ernsthaft und haben in unserer Fraktion zu 
einer breiten Debatte geführt. 

Andererseits muss man aber auch berücksichtigen, 
dass die jetzt für den 1. Januar 2010 vorgesehene 
Erhöhung die Gehaltsentwicklung orientiert am 
allgemeinen Durchschnitt der Bevölkerung des Jah-
res 2008 nachvollzieht. Es handelt sich also um 
eine um zwei Jahre nachgeschobene Entwicklung, 
die an anderer Stelle schon stattgefunden hat. Dar-
über hinaus würde ein genereller Verzicht, ein Aus-
setzen der Erhöhung, auch bedeuten, dass die 
Einzahlungen in das Versorgungswerk entspre-
chend geringer würden. Auch da muss es eine An-
passung an die Entwicklung geben, so jedenfalls 
der andere Teil der Argumentation, die an dieser 
Stelle sehr ernsthaft und richtig ist. 

In der Gesamtabwägung kommt meine Fraktion 
also mehrheitlich zu der Auffassung, dem einge-
brachten Gesetzentwurf zuzustimmen und die An-
passung zum 1. Januar 2010 vorzunehmen. Wir 
haben damit ein Zeichen gesetzt, für den Zeitraum 
eines halben Jahres auf eine Anpassung zu ver-
zichten. Das ist ein deutlicher Schritt. Ich hoffe, dass 
er die entsprechende öffentliche Anerkennung fin-
det. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, 
Herr Remmel. – Herr Abgeordneter Sagel.  

Rüdiger Sagel*) (fraktionslos): Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich wende mich in 
diesem Fall einmal an die CDU-Fraktion, an Herrn 
Biesenbach. Herr Biesenbach, wenn Sie mit den 
hier vom Parlament selbst getroffenen Vereinba-
rungen nicht einverstanden sind, dann müssen Sie 
einfach noch einmal einen grundsätzlichen Vor-
schlag machen, damit das Thema erneut diskutiert 
wird. Das ist ganz einfach. Sie haben ja sogar eine 
Mehrheit. Es ist natürlich sinnvoll, wenn man das im 
Konsens macht – keine Frage –, wie das vor eini-
gen Jahren passiert ist. Aber wie gesagt: Da gibt es 
einen ganz einfachen Weg. Das Problem ist in der 
Tat immer, wenn so etwas im Zusammenhang mit 
einer Diätenerhöhung aufkommt; denn das ist ohne 
Frage ein schwieriges Thema. Von daher ist das 
natürlich ein Problem. Aber es gibt die Möglichkeit, 
einen entsprechenden Antrag zu stellen und da 
etwas zu ändern.  

Fakt ist, der Landtag Nordrhein-Westfalen ist da 
einen Schritt weitergegangen bzw. hat vor ein paar 
Jahren überhaupt einen Schritt unternommen, was 
andere Parlamente eben nicht machen. Das ist die 
Realität, und dieser Realität müssen wir uns stellen.  

Genauso müssen wir uns der Tatsache stellen, 
dass wir zurzeit in einer Wirtschaftskrise, in einer 
Finanzkrise leben und dass dieser Landeshaushalt 
mehr als desolat ist – mit ungeahnten Risiken, die 
wir überhaupt nicht einschätzen können. Wir als 
Abgeordnete stehen in der Verpflichtung, hier ein 
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ganz klares Zeichen zu geben. Wenn wir Massen-
entlastungen, Kurzarbeit und Lohndumping erleben, 
dann können wir uns nicht die Diäten erhöhen. Das 
ist meine Position. Deswegen werde ich diese Diä-
tenerhöhung auch ablehnen. Ich habe einen ent-
sprechenden Antrag eingebracht, der dann in der 
zweiten Lesung am Freitag auch zur Abstimmung 
steht. Sie können sich zu dieser Position verhalten, 
wie Sie wollen.  

(Zuruf von der SPD: Die Erhöhung wird dann 
gespendet!) 

Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, 
Herr Sagel. 

Meine Damen und Herren, wir kommen dann zur 
Abstimmung.  

Die Mitteilung nach § 15 des Abgeordnetengeset-
zes NRW ist als Unterrichtung mit Drucksache 
14/9403 allen Abgeordneten zur Befassung zuge-
gangen. Die Befassung ist erfolgt, was ich hiermit 
feststelle.  

Wir stimmen nun über den Inhalt des Gesetzent-
wurfs Drucksache 14/9471 ab. Wer diesem Gesetz-
entwurf zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen.  

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Zur Überweisung!) 

– Nein. Es gibt keine Überweisung. Das ist schon 
die Abstimmung über den Gesetzentwurf. Wer also 
mit dem Inhalt des Gesetzentwurfes Drucksache 
14/9471 einverstanden ist, den bitte ich noch einmal 
um das Handzeichen. – Wer ist dagegen? – Das 
sind zwei Nein-Stimmen. Wer enthält sich? – Dann 
ist das mit großer Mehrheit so beschlossen. Damit 
ist dem Gesetzentwurf in erster Lesung zuge-
stimmt. Die zweite Lesung ist für Freitag, den 26. 
Juni 2009, vorgesehen.  

Wir kommen zu:  

8 Gesetz zur Förderung der politischen Partizi-
pation zugewanderter Bürgerinnen und Bür-
ger in den Gemeinden – Änderung des § 27 
der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 14/8329 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses  
für Generationen, Familie und Integration 
Drucksache 14/9432 

zweite Lesung 

In Verbindung mit: 

Gesetz zur Förderung der politischen Partizi-
pation in den Gemeinden 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 14/8883 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 14/9431 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 14/9476 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses  
für Kommunalpolitik und 
Verwaltungsstrukturreform  
Drucksache 14/9390 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Beratung und gebe Herrn Lux von 
der CDU-Fraktion das Wort.  

Ich möchte nur erwähnen, dass Reden selbstver-
ständlich auch zu Protokoll gegeben oder gehaltene 
Reden abgekürzt werden dürfen.  

Rainer Lux (CDU): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute werden wir 
den § 27 der Gemeindeordnung nach einem langen 
Erprobungs- und Diskussionsprozess ändern. Sel-
ten haben wir bei einem Gesetzgebungsvorhaben 
so viele Gespräche geführt: mit Betroffenen, mit in 
die Integrationsarbeit eingebundenen Politikern und 
Verwaltungsverantwortlichen. Noch nie haben wir 
so unterschiedliche Situationen und Einschätzun-
gen erhalten.  

In nahezu jeder Kommune ist der Anteil der Auslän-
der an der Gesamtbevölkerung, die Zusammenset-
zung der Ethnien und auch der Anteil der Spätaus-
siedler unterschiedlich, und damit sind es auch die 
Wünsche aller Akteure an eine Neuregelung. Des-
halb war es auch schwierig, ja unmöglich und auch 
nach unserer Überzeugung wenig sinnvoll, von hier 
aus allen Kommunen eine zentralistische Lösung 
vorzuschreiben. Wir haben uns daher in Überein-
stimmung mit unserer Grundüberzeugung, das 
möglichst viel direkt vor Ort zu entscheiden ist, für 
einen Mindestrahmen entschieden, der den Kom-
munen je nach ihrer speziellen Situation möglichst 
viel Entscheidungsspielraum lässt.  

Lassen Sie mich drei wesentliche Kernpunkte der 
Neuregelung herausstellen:  

Erstens. Mit dieser Neuregelung gehen wir weg 
vom bisherigen Ausländerbeirat hin zu einem Integ-
rationsrat bzw. Integrationsausschuss und machen 
damit deutlich, dass mit diesem Beratungsgremium 
die Integration von Migrantinnen und Migranten 
gefördert werden soll.  
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